
Stadt Karlsruhe
Der Oberbürgermeister

STELLUNGNAHME zum Antrag

B‘90/Die Grünen-OR-Fraktion

vom: 13.12.2016
eingegangen am: 30.12.2016

Vorlage Nr.:

Verantwortlich: Dez. 2 / OA

Parken in der Seboldstraße

Gremium Termin TOP ö nö

Ortschaftsrat Durlach 01.02.2017 7 x

Kurzfassung

Die Seboldstraße ist seit vielen Jahren als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Bislang sind
der Verwaltung keine Hinweise hinsichtlich des nicht ordnungsgemäßen Parkens in der Straße
bekannt.

Finanzielle Auswirkungen des Antrages (bitte ankreuzen) x nein ja

Gesamtkosten der
Maßnahme

Einzahlungen/Erträge
(Zuschüsse u. Ä.)

Finanzierung durch
städtischen Haushalt

Jährliche laufende Belastung
(Folgekosten mit kalkulatori-
schen Kosten abzügl. Folgeer-
träge und Folgeeinsparungen)

Haushaltsmittel stehen Wählen Sie ein Element aus.
Kontierungsobjekt: Wählen Sie ein Element aus. Kontenart:
Ergänzende Erläuterungen:

ISEK-Karlsruhe-2020-relevant x nein ja Handlungsfeld: Wählen Sie ein Element aus.

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) x nein ja durchgeführt am

Abstimmung mit städtischen Gesellschaften x nein ja abgestimmt mit
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Die Seboldstraße wurde vor Ort besichtigt. Auf der einen Seite sind die markierten Parkflächen
vorhanden, auf welchen geparkt werden darf. Auf der anderen Seite sind vor den jeweiligen
Hauseingängen Pfosten angebracht, damit nicht unmittelbar nach dem Verlassen des Hauses
ungeschützt auf die Fahrbahn getreten wird.

Eine durchgängige Abpfostung wird nicht für sachdienlich gehalten und würde die Straße in
ihrer Breite allzu sehr einschränken. Eine entsprechend breite und nutzbare Mischfläche sollte
vorhanden sein.

Der geschilderten Situation kann nur durch Kontrollen des ruhenden Verkehrs begegnet wer-
den. Insofern empfehlen wir dem Stadtamt Durlach entsprechend tätig zu werden, gegebenen-
falls auch mit Einbindung des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach.

Sachbearbeiter: Siegfried Ried, R 3251


